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Grundsätze des x_

Schweizerischen Sozialsystems

1. Säule 2. Säule

Deckung der
Lebensbedürfnisse

Erhaltung des dem
Lohnbezüger vertrauten

Lebensstandards

Begünstigte alle Beitrags¬
leistenden, die
Ehefrauen und die
minderjährigen
Kinder

alle Beitragsleistenden
und die überlebenden
Ehegatten

die Sparenden

/ \
private Vorsorge

Ersparnisse

keine Subventionen,
jeder sorgt für sich

/ \
staatliche
Sozialvorsorge

AHV/IV

Finanzierung sozialer Ausgleich
und staatliche
Subventionen (jeder
Lohnbezüger bezahlt
von seinem Bruttolohn,

ohne
Begrenzung, jeder
Unabhängige von
seinem Einkommen)

Kapitalanlage;
obligatorische
Reserven der
Unternehmungen, um eine
Altersvorsorge für
ihr Personal
sicherzustellen

keine Subventionen,
aber Steuererleichterungen

Erhaltung des
Lebensstandards, an
welchen aktive,
unabhängige
Personen sowie die

^
Kader gewöhnt sind

Kapitalanlage; jeder
spart nach seinen
Möglichkeiten und
Bedürfnissen

Altersvorsorge,
gedeckt durch
beide
Sozialpartner

Pension

Finanzierungsgrundlage keine Kapitalbildung;
die berufstätige
Bevölkerung bezahlt,
um Anrecht auf eine
Rente zu erhalten

Für Auslandschweizer gibt es im besonderen den Solidaritätsfonds, der jedes Mitglied, das wegen Verstaatlichungen oder Krieg seinen Besitz

verliert, entschädigt. Erstellt eine interessante, von der Verrechnungssteuer befreite Sparmöglichkeit dar.
Die Auslandschweizer können freiwillig der I.Säule der AHV, nicht aber der 2.Säule beitreten. Die 2.Säule fällt ausser Betracht, weil die
Auslandschweizer weder Wohnsitz noch Erwerbstätigkeit in der Schweiz haben. Die 3. Säule bildet sich aus Möglichkeiten und Wünschen
der daran Interessierten. ASS, Lucien Paillard
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